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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
Товар сертифицирован на территории России, 
соответствует требованиям нормативных 
документов:

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛЕТ. 
Изготовитель: «BONECO AG»
Торговая марка BONECO принадлежит BONECO AG, 
Швейцария, г. Виднау, Эспенштрассе, 85, СН-9443

ИМПОРТЕР: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Р-КЛИМАТ»

АДРЕС: 
119049, Россия, г. Москва, Якиманка Б., д. 35, 
строение 1, этаж 3, пом. I, комн. 4 
Тел./факс: +7 (495) 777-1967 
e-mail: info@rusklimat.ru

BONECO hereby declares that this device meets the 
essential requirements of the following EU-Directives: 
2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)
2011/65/EU Directive on the restriction of the use of 
certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment

The complete declaration of conformity can be found here:
www.boneco.com/en/service/eu-declaration-of-conformity

Elektro- und Elektronikgeräte 
Gilt nur für Deutschland. Informationen für private 
Haushalte. Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 
ElektroG (neu). Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den 
Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die 
wichtigsten sind hier zusammengestellt. 

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten 
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden 
sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von 
Altgeräten haben diese einer vom unsortierten 
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. 
Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, 
sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. 

2. Batterien und Akkus sowie Lampen 
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und 
Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen 
sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät 
entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe 
an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies 

gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur 
Wiederverwendung unter Beteiligung eines 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt 
werden. 

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten 
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können 
diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder 
Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten 
Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. 
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer 
Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und 
Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte 
mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², 
die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und 
Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt 
bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung 
von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und 
Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte 
mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- 
und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. 
Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch 
geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer 
Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. 
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines 
Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern 
unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, 
das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an 
einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät 
an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das 
gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen 

Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb 
unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für 
Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 
ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ 
oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren 
Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden 
Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines 
Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit 
der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der 
Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für 
solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer 
als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei 
Altgeräte pro Geräteart. 

4. Datenschutz-Hinweis 
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene 
Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der 
Informations- und Telekommunikationstechnik wie 
Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem 
eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf 
den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst 
verantwortlich ist. 

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“ 
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig 
abgebildete Symbol einer durchgestrichenen 
Mülltonne weist darauf hin, dass das 
jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer 
getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu 
erfassen ist.

BONECO AG
Espenstrasse 85
9443 Widnau
Switzerland

EU Responsible Person: 
PLASTON CR, s.r.o.
Královská 1972
40777 Šluknov 
Czech Republic 
service@boneco.ch
+800 8595 8595

BONECO is a registered trademark of   
BONECO AG, SWITZERLAND
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